
 1

 
                                                                                               
  

 
   
 
 

Jugendtrial-Meisterschaft 2012 
(Durchführungsbestimmungen) 

 
1. Teilnahme 
1.1 Teilnahmeberechtigt sind MSJ-Mitglieder, die im Besitz einer gültigen entsprechenden             
Lizenz des DMSB sind (Lizenzantrag muss über die DMV-Sportabteilung eingereicht worden 
sein) oder eine Tageslizenz erworben haben und über die DMV-Sportabteilung dem DMSB 
für die Endläufe der DMSB-Meisterschaften gemeldet worden sind. Die Meldung der 
Jugendlichen durch die Landesgruppen bzw. die Clubs muss bis zum 16.7.2012 an die 
DMV-Sportabteilung erfolgen! 
1.2 Die Teilnehmer müssen in der jeweils höchsten Leistungsklasse starten, in der sie im 
laufenden Kalenderjahr gefahren sind. (es zählen alle gefahrenen Veranstaltungen) 
1.3 Für die Teilnahme an den Meisterschaftsläufen ist die schriftliche Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit ihrer Unterschrift auf dem Nennungsformular 
bestätigen die Erziehungsberechtigten gleichzeitig, dass sie die im einzelnen in diesen 
Nennungsformularen bzw. Ausschreibungen ausgewiesenen Regelungen bezüglich der 
Verantwortlichkeit und um den Haftungsverzicht des Teilnehmers zur Kenntnis genommen 
haben und im vollen Umfang anerkennen. Ein Erziehungsberechtigter muss bei der 
Veranstaltung selbst anwesend sein oder eine andere ihm geeignet erscheinende Person (.z.B. 
der Jugendwart eines Clubs). 
 
2.  Durchführung 
2.1 Die Durchführung erfolgt nach den Jugendtrial-Bestimmungen des DMSB. Diese gelten 
für die Teilnehmer sowie für den Veranstalter. 
 
3.  Klasseneinteilung 
3.1 Vier Klassen gemäß den DMSB-Meisterschaften.  
 
4.  Punktwertung 
4.1 Unabhängig von der Tageswertung bei den Endläufen wird eine eigene MSJ-Wertung 
erstellt. Verteilung der Punkte nach den DMSB-Richtlinien. 
4.2 Zusätzlich zur Einzelwertung wird analog den letzten Jahren eine MSJ-
Mannschaftswertung durchgeführt, die nur am 25.08.2012 in Kiefersfelden ausgefahren wird. 
Die Mannschaften werden vereinsweise zusammengestellt und bestehen aus jeweils 3 
Fahrern, die alle gewertet werden.  
 
5.  Meisterehrung 
5.1 Der Endstand der Meisterschaft ergibt sich aus den Einzellauf-Ergebnissen eines jeden 
Teilnehmers. Es werden alle 4 Meisterschaftsläufe gewertet.  
5.2 Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl in der jeweiligen Klasse erringt den 
Titel: „MSJ-Jugendtrial-Meister 2012 Klasse ...“ 
Bei Punktgleichheit (Einzelwertung) entscheidet das bessere Ergebnis bei dem DMV-
Endlauf. 
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Die Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl  erringt den Titel:  
„MSJ-Jugendtrial-Mannschaftsmeister 2012 
 
Bei der MSJ-Meisterehrung am 11.11.2012 werden 30 % jeder Klasse (Einzel- und 
Mannschaftswertung) geehrt.  
 
6. Veranstalter 
6.1 Zur Wertung für die Meisterschaft 2012 werden die Endläufe der DMSB-Jugendtrial-
Meisterschaft herangezogen: 
 
 
1 + 2.)  25./26.08.2012 DMV Jugendtrial Kiefersfelden 
      
3 + 4.)  29./30.09.2012 ADAC-Jugendtrial Röhrnbach 
     MSC Röhrenbach e. V. ADAC 
 
 
6.2 Die Meisterschaft wird ohne Streichresultate durchgeführt.  
6.3 Die Veranstalter werden gebeten, die Ergebnisse innerhalb von 8 Tagen an die 
Motorsportjugend (MSJ) im DMV e.V., Postfach 710235, 60492 Frankfurt und an den 
Jugendtrial - Referent der MSJ Matthias Neukirchen, Röllfelderstraße 13, 63920 
Großheubach zu senden. 
 
7.  Nennungen 
7.1 Bei den zur Meisterschaft zählenden Veranstaltungen gilt ein einheitlicher 
Nennungsschluss von 14 Tagen vor der Veranstaltung. Maßgebend ist das rechtzeitige 
Vorliegen der Nennung beim Veranstalter. 
7.2 Alle MSJ-Mitglieder, die dem DMSB für die Endläufe vom DMV gemeldet wurden und 
die unter Einhaltung der sportgesetzlichen Bestimmungen der Ausschreibung rechtzeitig eine 
Nennung abgegeben haben, müssen vom Veranstalter angenommen werden. 
 
8.  Schlussbestimmungen 
8.1 Alle in diesen Bestimmungen nicht erwähnten Punkte regeln sich entsprechend den 
einschlägigen Bestimmungen des „Deutschen Motorrad-Sportgesetzes“ des DMSB und den 
allgemeinen Bestimmungen für die Durchführung von Trial-Wettbewerben. 
8.2 Zusätzliche Bestimmungen über den jeweiligen Jugendtrial-Wettbewerb enthält die 
Ausschreibung der Veranstaltung. 
8.3 Der MSJ-Ausschuss behält sich vor, ggf. ergänzende Bestimmungen zu erlassen. 
 
 
 
Frankfurt/M., Dezember  2011           Matthias Neukirchen, MSJ-Jugendtrial Referent 
 

 

 


